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 Datum    Drucksache Nr.  (ggf. Nachtragsvermerk) 

 
21.06.2016 176/2016 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Kostendeckungsvorschlag : 
 

 
 

 

  Mittel stehen zur Verfügung 
 
 

  Mittel stehen nicht  zur Verfügung 
 

 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Rat 06.07.2016  

   

 

Betreff: 
 

Jahresabschluss 2015 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Rat überweist den Jahresabschluss 2015 an den Rechnungsprüfungsausschuss zur 
Prüfung gemäß § 101 GO NW. 
 
 
 
 
 
 
 
Roland Thomas 
Bürgermeister 
 



Vorlage:176/2016  Seite - 2 - 

Sachdarstellung: 
 
Gemäß § 95 Abs. 1 GO NW hat die Stadt Bad Salzuflen zum Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des 
Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu 
erläutern. 
 
Der Jahresabschluss besteht lt. § 95 Abs. 1 GO NW aus der Ergebnisrechnung, der Finanz-
rechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufü-
gen. 
 
Gemäß § 95 Abs. 3 GO NW wird der Entwurf des Jahresabschlusses vom Kämmerer aufge-
stellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der Bürgermeister leitet den von 
ihm bestätigten Entwurf nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zu. 
 
Der Jahresabschluss ist gemäß § 101 Abs. 1 GO NW vom Rechnungsprüfungsausschuss zu 
prüfen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat über Art und Umfang der Prüfung sowie über 
das Ergebnis der Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen und einen Bestätigungsvermerk 
oder den Vermerk über seine Versagung in den Prüfungsbericht aufzunehmen.  
Der Rechnungsprüfungsausschuss bedient sich hierzu lt. § 101 Abs. 8 GO NW zur Durch-
führung der Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsamt). 
 
Der Rat stellt lt. § 96 Abs. 1 GO NW den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jah-
resabschluss durch Beschluss fest und beschließt über die Verwendung eines Jahresüber-
schusses oder die Behandlung eines Jahresfehlbetrages; ebenso beschliessen die Ratsmit-
glieder über die Entlastung des Bürgermeisters. Verweigern sie die Entlastung oder spre-
chen sie diese mit Einschränkungen aus, so haben sie dafür die Gründe anzugeben. Wird 
die Feststellung des Jahresabschlusses vom Rat verweigert, so sind die Gründe dafür ge-
genüber dem Bürgermeister anzugeben. 
 
 
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wird in abgespeckter Version (d.h. ohne Teilrech-
nungen) zur Ratssitzung verteilt. Die Teilrechnungen werden ergänzend im Internet veröf-
fentlicht und können bei Bedarf auch durch den Fachdienst Kämmerei zur Verfügung gestellt 
werden. 


